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5.0.7 Erteilung einer Genehmigung bzgl. straßenrechtlicher Belange 

 

Im Rahmen der Ertüchtigung der 110-kV-Leitung Abzweig Erkner werden keine klassifizierten 
Straßen tangiert. 

Die Einrichtung der jeweiligen temporären Flächen (Arbeitsfläche, Zuwegung, Provisorien etc.) an 
den Maststandorten Nr. 58n, 2En bis 11E sowie 17E erfordert eine zeitweilige Nutzung von 
vorhandenen Straßen und Wegen. Des Weiteren erfordert die Demontage der Maste 1E bis 16E 
ebenfalls die Nutzung vorhandener Straßen und Wege. In der nachfolgende Tabelle 1 sind die 
betroffenen Straßen und Wege, an denen im Rahmen der Demontage der Seile und oder Seilzug 
Schutzgerüste errichtet werden, nach Maststandort aufgeführt. 

In Tabelle 2 sind die für die Demontage und Montage genutzten Straßen in Bezug auf den 
Maststandort verzeichnet. 

Tabelle 1: Zu errichtende Schutzgerüste 

Nr. Mast Nr. Gemarkung Straßenname Beschränkungen 
 

1 

 

58 und 1E Hartmannsdorf Friedersdorfer Straße 

 

keine 

2 57 und 1E Hartmannsdorf Friedersdorfer Straße keine 

3 7E und 8E Hartmannsdorf Lindenallee Gewichtsbeschränkung von 7,5t 

4 14E und 15E Neu-Zittau / 
Hartmannsdorf Steinfurt keine 

5 15E und 16E Neu-Zittau / 
Hartmannsdorf Steinfurt keine 

 

Tabelle 2: Betroffene Straßenzüge 

Nr. Mast Nr. Gemarkung Straßenname Beschränkungen 
1 58n und 

Verkabelung Hartmannsdorf Friedersdorfer Straße 
 

keine 

2 2E und 3E Hartmannsdorf Seestraße keine 

3 4E, 5E und 
6E, 7E und 
8E 

Hartmannsdorf Lindenallee 
 

Gewichtsbeschränkung von 7,5t 

4 9E, 10E, 11E 
und 12E Hartmannsdorf Lindenallee 

Gewichtsbeschränkung von 7,5t 

 

buggel
Stempel Abzw. Erkner
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5 13E  Hartmannsdorf Lindenallee Gewichtsbeschränkung von 7,5t 

6 14E Hartmannsdorf Lindenallee Gewichtsbeschränkung von 7,5t 

7 15E Hartmannsdorf Steinfurt keine 

8 16E Neu-Zittau Steinfurt keine 

9 17E Neu-Zittau Steinfurter Straße keine 

 

Von den in den beiden Tabellen aufgelisteten Verkehrsflächen hat die Lindenallee von 
Hartmannsdorf nach Steinfuhrt eine Gewichtsbeschränkungen von 7,5t. Somit ist eine 
Sondernutzungserlaubnis erforderlich und wird hiermit beantragt.    

Soweit hiervon das Erfordernis der Erteilung von weiteren Erlaubnissen und Genehmigungen der 
betroffenen Straßen und Wegen ausgeht, sind Gegenstand des Genehmigungsverfahrens und 
werden hiermit beantragt. 

  

 


